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Von:
Gesendet: Donnerstag, 4. Juni 2026 14:25
An:
Betreff: Antwort auf Anfrage bzgl. gesetzlichem Änderungsvorschlag zur Ausgestaltung 

des Südbonus im StromVKG

 
wie angefragt schicke ich hiermit einen Vorschlag für eine alternative Ausgestaltung des Südbonus im StromVKG. 
 
 
Änderung von § 48 Abs. 5 StromVKG 
 
„2. subtrahiert die Bundesnetzagentur bei den Geboten zur Bereitstellung von Kapazität durch Kraftwerke im 
netztechnischen Süden in der Reihenfolge nach Nummer 1 Buchstabe c von dem jeweiligen Gebotswert einen Wert in 
Höhe von 16 000 Euro pro Megawatt reduzierte Leistung pro Jahr  
a) in dem ersten Gebotstermin bis einschließlich zu dem Gebot, mit welchem zwei Drittel des Ausschreibungsvolumens 
dieses Termins erreicht oder überschritten wird,  
b) in dem zweiten Gebotstermin bis einschließlich zu dem Gebot, mit welchem maximal das Ausschreibungsvolumen 
dieses Termins sowie maximal zwei Drittel des Gesamtvolumens der Ausschreibung für Langzeitkapazitäten erreicht 
oder überschritten wird abzüglich der Zuschläge für Kraftwerke für den netztechnischen Süden im ersten Gebotstermin,  
 
3. führt die Bundesnetzagentur die Gebotsreihung und Bezuschlagung nach den Absätzen 3 und 4 durch, wobei die nach 
Nummer 2 modifizierten Gebotswerte nur für Gebote zugrunde zu legen sind, wenn ein Drittel des 
Ausschreibungsvolumens eines Termins an anderen Standorten als dem netztechnischen Süden einen Zuschlag 
erhalten hat.“ 
 
Man kann ergänzend und nur klarstellend noch folgenden Satz am Ende von Nr. 3 ergänzen: 
„Die Anwendung der nach Nummer 2 modifizierten Gebotswerte lässt die erteilten Zuschläge bis zum Erreichen des 
Drittels des Ausschreibungsvolumens unberührt.“ 
 
Melden Sie sich gern bei Fragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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50Hertz ist gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Lobbyregistergesetzes im Lobbyregister des Deutschen Bundestags unter der 
Registernummer R001625 eingetragen. 
 


